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Recht
Verzicht auf Ehe- und
Erbvertrag
Wir möchte« auf einen £he-
und/oder Brövertra# verzichten
und n«5er Testament- Jedes he-

zo^en auf seine Person - un^e-
/hhr wie fo/^t abfassen:

1. Hiermit wünsche ich, dass

nach meinem AB/eöe« meine

The/ran, Trau a/s a/Zeini^e
Vorerhi/r «her meinen Ante;'/ am
Gesamfgwf (Ei^en^nt and Er-

ran^enscha/tj verfuge« kann.
So//te dieser Wünsch za Dis/cas-

sionen An/ass geben, dann sind
unsere Zawenda/z^en vom
von ;'e Er. 25 000 - an Jedes Kind
a/s vorgezogenen Erhscha/ban-
teü einzusetzen.

2. Der iiher/ehende Ehegatte
nimmt nach seiner Wah/ die

Au/7e//u«g des verh/eihenden

Gesamtgutes vor. /nnerha/h der

gesetz/ichen Schränken reser-
viert er einen Antei/ von... Eran-
hen /ur die Organisation
Eran/cen Jürdie Organisation
WSW.

3. So/iten wir Eitern g/eich-
zeitig sterben, dann ge/fen die

gesetz/ichen Bestimmungen
über die Erb/ö/ge. 5chmuc/c usw.
so//en mög/ichst g/eichmässig,

nach den persön/ichen Wün-
sehen und Beziehungen zu den

Gegenständen vertei/f werden.

Entha/ten unsere Vorste//un-

gen/Eormu/ierungen Eeh/über/e-

gungen und L/«/c/ar/;e/ten? 7st

bei dergewäh/ten Erb/ö/ge eines

ö/fent/ich Beurkundeten Ehe-

oder/und Erbvertrages durch-
setzbar, wem; innert /a/;res/rzsf
kein Erbe dies an/rchf?

Die Begründung einer Gii-
tergemeinschaft bedarf eines
öffentlich beurkundeten Ehe-

Vertrages. Wenn Sie einen sol-
chen Ehevertrag nicht ab-

schliessen, sollten Sie nicht
von einem Gesamtgut spre-
chen. Es kann nur Verwir-
rung stiften. Bei der beste-
henden Errungenschaftsbe-
teiligung gibt es ja kein Ge-

samtgut. Auch ein Erbvertrag
bedarf der öffentlichen Beur-

kundung. Selbst eine vom
Gesetz abweichende andere

Vorschlagsbeteiligung mit
Begünstigung des überleben-
den Ehegatten bei Beibehal-

tung des Güterstandes der

Errungenschaftsbeteiligung
muss als Ehevertrag öffent-
lieh beurkundet werden
(wenn auch nicht gestützt
auf Art. 512 ZGB, welche
Norm den Erbvertrag be-

trifft).

Sie sind sich offensichtlich
darüber im klaren, dass der
Abschluss eines Ehe- und Erb-

Vertrages mit Einbezug der
Kinder eine massgeschneider-
te Lösung erlauben würde. Da
Sie offenbar öffentliche Beur-

kundungen vermeiden wol-
len, verzichte ich darauf, Ih-
nen diese Möglichkeit aufzu-
zeigen.

Bei einem Testament müs-
sen Sie daran denken, dass

die Ausgangssituation von
Ihnen und Ihrer Frau wegen
der Eigengüter verschieden
ist. Ferner müssen Sie beach-

ten, dass, wie gesagt, kein Ge-

samtgut, vielmehr Errungen-
Schaftsvermögen vorliegt.

Im Bewusstsein der An-
fechtbarkeit können Sie im
Testament Ihre Frau - für den
Fall ihres Überlebens - als

Alleinerbin einsetzen. Sollten
die Kinder das Testament
nicht innert Jahresfrist seit
seiner Eröffnung anfechten,
so wäre die Anordnung an-
wendbar.

Im Testament sollten Sie

Ihre Frau meiner Meinung
nach nicht als Vorerbin ein-
setzen. Das Institut der Vor-
und Nacherbschaft birgt
komplexe rechtliche Proble-

me, die Sie in Ihrem Falle
durchaus vermeiden könn-
ten. Ferner würde ich im
Testament nicht von «unse-
ren Zuwendungen» spre-
chen, da es in Ihrem Testa-

ment um Ihre Zuwendungen
und nicht um diejenigen
Ihrer Frau geht. Dasselbe gilt
umgekehrt im Testament
Ihrer Frau.

Es ist sicher richtig, dass
Sie im Testament für den Fall
der Anfechtung der Einset-

zung Ihrer Frau als Allein-
erbin «Auffangbestimmun-
gen» aufnehmen. Dabei ist
es zweifellos zweckmässig,
wenn die an die Kinder aus-
gerichteten Schenkungen als

ausgleichungspflichtig be-
zeichnet werden, somit ange-
ordnet wird, dass die Kinder

sich die Schenkungen auf
ihren Erbteil anrechnen las-

sen müssen, sofern nicht be-

reits bei den erfolgten Sehen-

kungen andere Abreden ge-
troffen wurden. Für die Ab-

fassung des Testamentes ist
dann aber auch relevant, aus

welcher Vermögensmasse
(z.B. Ihrem Eigengut oder
Ihrem Errungenschaftsver-
mögen oder je zur Hälfte so-
wohl aus Ihrer Errungen-
schaft als auch aus der Errun-
genschaft Ihrer Frau usw.) die
Schenkungen erfolgt sind.

Wie Sie sehen, gibt es un-
zählige Varianten, die vor der
Abfassung des Testamentes

genau zu überlegen wären.
Das erscheint mir nötig, weil
ja die Testamente von Ihnen
und Ihrer Frau aufeinander
abgestimmt sein müssten.
Ich kann nicht auf jede denk-
bare Variante eingehen. Eine

persönliche Beratung durch
einen Anwalt oder einen No-
tar wäre angebracht, wobei
ich auf die beste Möglichkeit
des Abschlusses eines Ehe-
und Erbvertrages nochmals
hinweisen möchte. Aufgrund
Ihrer detaillierten Angaben
will ich Ihnen eine Möglich-
keit eines Testamentes von
Ihnen beispielhaft aufzeigen:

Ich nehme ein eheliches
Vermögen von Fr. 300000-
an, nämlich Fr. 200000-vor-
handene Ersparnisse und
Fr. 100000.- hinzuzurech-
nende ausgleichungspflich-

Am «Weg der Schweiz»
Zentralschweiz/U rnersee

Aktion «Jungbrunnen»
Senioren-Piausch in Seelisberg (April bis Oktober 1996)

5-Tages-Plausch in idyllischem **- oder ***Hotel in Seelisberg

Fr. 447.- bis Fr. 587.- (Wählen Sie Ihr Hotel!)

inkl. 5 Tage Halbpension (So-Fr), Tagesausflüge zur RigiAVeggis und zum
Bürgenstock/Luzern; Tageskarte «Weg der Schweiz»; als Zusatzgeschenk
erhalten Sie in der Zentralschweiz alle übrigen Billette zum V4 Preis!

Preise pro Person, inkl. 6,5% MWSt; keine Rückvergütung bei Nichtbenützung.

7c/t^jeniesse kos Hefe« unef/a/tre nac/î
umüS/eP

Mein Rezept (ohne Nebenwirkungen) erhalte ich bei:
Verkehrsbüro, CH-6377 Seelisberg

Telefon 041/820 15 63, Telefax 041/820 49 07

Kinderleichte Bedienung, ohne Fahrausweis
Reichweite bis 60 km, Steigvermögen 21%

«kompakt
• wendig

V, j • transportabel

• Gratis-
Vorführung

zuhause
• Miete

Kauf

] transtronic AG
1 6440 Brunnen

Telefon 041/820 57 58
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tige Schenkungen. Davon
sind Fr. 108000 - Ihr Eigen-
gut und Fr. 25000.- das

Eigengut Ihrer Frau. Die Er-

rungenschaft beträgt somit
Fr. 167 000-, und ich will da-
bei annehmen, dass es je zur
Hälfte Errungenschaft von
Ihnen und Ihrer Frau ist, wo-
mit Ihre Errungenschaft
Fr. 83 500.- wäre. Der Ein-
fachheit halber nehme ich
weiter an, dass die Errungen-
schaft zugleich der Vorschlag
ist. Dieses Beispiel konstru-
iere ich dann weiter so, dass

Sie in Ihrem Testament be-

stimmen, dass die ausglei-
chungspflichtigen Schenkun-

gen an Ihre Kinder von total
Fr. 100000 - aus Ihrem Eigen-
gut ausgerichtet wurden. In
Ihren Nachlass würde
zunächst Ihr Eigengut von
Fr. 108000.- gelangen. In
Ihren Nachlass würde weiter
die Hälfte Ihres Vorschlages
sowie die Hälfte des Vorschla-

ges Ihrer Frau, somit total
Fr. 83 500.-, gelangen, wäh-
rend Ihre Frau aus Güterrecht
die Hälfte des Vorschlages
beider Ehegatten erhielte. Ihr
Nachlassvermögen wäre so-

mit insgesamt Fr. 191500.-.
Daran hat Ihre Frau nach Ge-

setz einen erbrechtlichen An-
Spruch der Hälfte. Den Kin-
dem steht gemeinsam die an-
dere Hälfte zu (Fr. 95 750.-).
Da die Kinder bereits gemein-
same Vorempfänge von
Fr. 100000 - erhalten haben,
hätten sie ihren Erbteil schon
vollständig erhalten und
würden der Mutter gar etwas
schulden.

Eine solche Regelung wäre
also für Ihre Frau günstig,
wenn sie Sie überlebt. Sie wä-
re aber für Sie recht ungün-
stig, wenn Sie Ihre Frau über-
leben sollten. In diesem Falle,
da Ihre Frau ein darauf abge-
stimmtes persönliches Testa-

ment verfassen müsste, wür-
den ja die Vorempfänge der
Kinder nicht zur Anrechnung
gelangen. Ihre Frau könnte in

ihrem Testament zur Milde-
rung der Nachteile für Sie z.B.

die Kinder auf den Pflichtteil
setzen. Aufgrund der Zahlen
des Beispieles würde das

Nachlassvermögen Ihrer Frau

aus ihrem Eigengut von
Fr. 25 000.- und weiteren
Fr. 83 500 - als Hälfte des Vor-
Schlages beider Ehegatten zu-
sammengesetzt sein. Daran
würden Sie s/s und die Kinder
gemeinsam den Pflichtteil
von s/s erhalten.

Vielleicht habe ich bei Ih-
nen mit diesen Erörterungen
nur Verwirrung gestiftet. Im
Grunde will ich Ihnen nur
zeigen, dass bei einem Ver-
zieht auf einen Ehe- und Erb-

vertrag recht subtile rechtli-
che Überlegungen notwen-
dig werden. Meine Empfeh-
lung lautet deshalb dahin,
dass Sie und Ihre Frau mit
den Kindern einen Erbver-

zichtsvertrag abschliessen,
worin die Kinder zugunsten
des überlebenden Ehegatten
im ersten Nachlass auf ihren
Erbteil verzichten. Hiezu
müssen Sie zwar eine Ur-
kundsperson aufsuchen, ha-
ben aber dann ein sauberes

Ergebnis, das künftige recht-
liehe Diskussionen aus-
schliesst.

Rechte gegenüber
Versicherung
ich wurde vor einiger Zeit auf
einem fussgängersfrei/FH von
einem Auto angefahren. Ich
/raffe einen mehrwöchigen Spi-

fa/au/ënf/iaif und habe /efzf
noch Schmerzen wegen des Un-

fai/s. Weiche Rechfe hahe ich

gegenüber der Versicherung der

Auto/dhrehn?

Ich nehme an, dass Sie am
Unfall kein Verschulden tra-
gen. Sie können demnach
an die Motorfahrzeughaft-
Pflichtversicherung der fehl-
baren Automobilistin im we-
sentlichen folgende Forde-

rungen stellen:

Einladung zum
besseren Hören

Mit unserer modernsten
Hörgeräte-Technologie,
in Ihrem Fachgeschäft für Flörgeräte-Akustik.
Immer in Ihrer Nähe, ...g«/ cm /rorai:

miçroelectric I

micro-electric Hörgeräte AG: Aarau 062/822 83 52, Affoltern a. A. 041/710 41 40,
Baden 056/2211630, Basel 061/2817036, Bern 031/311 49 65, Lenzburg 062/891 6610,
Liestal 061/92141 23, Luzern 041/410 22 43, Reinach 062/77104 44,
Schatfhausen 052/6244088, Schwyz 041/811 6688, Stans 041/6108131,
St. Gallen 071/223 28 37, Thun 033/22 7107, Uster 01/940 00 90, Wil 071/9111318,
Wlnterthur 052/2125410, Zug 041/71041 40, Zürich 01/221 25 53.

micro-electric Appareils Auditifs SA: Bienne 032/23 30 80, Fribourg 037/22 0318,
Genève 022/311 2870, La Chaux-de-Fonds 039/230526, Lausanne 021/31256 65,
Martigny 021/312 56 65, Morges 021/801 58 84, Neuchâtel 038/25 66 77, Nyon 022/311 28 70,
Sion 027/238600, Vevey 021/9222682.

Gentro Acustico micro-electric SA: Bellinzona 091/8261591, Locarno-Muralto 091/7435903,
Lugano 091/92314 09. Mendrisio 091/6469456.

Infocoupon
Bitte senden Sie mir detaillierte Informationen.

Name

Ort, Adresse

Einsenden an:
micro-electric Hörgeräte AG, Bahnhofstr. 10, 6301 Zug
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• Sie können den Ersatz der

Heilbehandlungskosten (Spi-
tal, Arzt, Arznei) verlangen,
insoweit diese Kosten nicht
von Ihren Versicherungen
(Unfallversicherung, Kran-
kenkasse) gedeckt werden.
Ich denke vor allem an Fran-
chisen und Selbstbehalte,
allenfalls auch an Transport-
kosten.
• Ich vermute, dass Sie infol-
ge des Unfalles keinen Er-

werbsausfall erlitten haben,
ansonsten Sie diesen eben-
falls geltend machen könn-
ten.
• Es ist denkbar, dass Sie auch
eine Genugtuungsforderung
stellen können. Ob und in
welcher Höhe Sie einen sol-
chen Anspruch haben, hängt
jeweils von den Umständen
des Einzelfalles ab. Von Be-

deutung sind dabei unter an-
derem die Art und Weise der

Heilbehandlung und ihre
Dauer sowie vor allem, ob
dauernde Beschwerden auf-

grund des Unfalles zurück-
bleiben. Aufgrund Ihrer
Schilderung meine ich, dass

Sie einen Genugtuungsan-
spruch haben dürften.

Dr. Zur. Marco Bia$gz

Drehschwindel
Mein Mann /raffe 7993 mekr-
mais Dretec/rwindeMn/aZ/e. £r
/raffe dann keine Kra/f, sick arrf
den Beinen zu /ra/fen. 7km war
ir/rei, und er rnrrssfe er/rrec/ren.

Bei einer Unfersuc/rung in einem

Spifai konnte man nic/rfs /est-
steifen. Kürz/ick /raffe er nun
wieder zwei sofcker An/affe. Be-

kannte meinen, dass es sic/r rrm

die Menrere-Krank/reit /rande/n

könnte.

Typisch für die Menière-
Krankheit sind anfallsweiser
Drehschwindel, verbunden
mit Erbrechen, Ohrgeräu-
sehen und einseitiger Schwer-

hörigkeit. Diese Beschwerden
können Stunden dauern und
klingen über weitere Stunden
bis Tage wieder ab. Während
zu Beginn die Symptomatik
immer vollständig ver-
schwindet, kann es im Laufe
der Zeit zu bleibender
Schwerhörigkeit bis hin zur
Taubheit kommen. In diesem
Stadium hören die Anfälle
auf. Über die Ursache weiss

man noch wenig Genaues,
am ehesten handelt es sich

um eine Durchblutungs-
Störung des Innenohrs. Aus-
lösend können eine länger-
dauernde psychische Bela-

stung, Nikotin- oder Alkohol-
abusus sein. Frauen und

Männer sind etwa gleich häu-

fig betroffen.
Die Behandlung der

Menière-Krankheit ist recht
schwierig und richtet sich vor
allem gegen die Hauptsym-
ptome Schwindel und Erbre-
chen. Falls Ihr Mann tatsäch-
lieh an diesem Übel leidet,
hätte man die Diagnose im
Spital sicher festgestellt. Mög-
licherweise aber hat sich das

Bild seit 1993 derart verän-
dert, dass sich eine neue
Standortbestimmung lohnt.
Zuständig für die genaue Ab-

klärung ist der Neurologe in
enger Zusammenarbeit mit
dem Ohrenspezialisten

Kalk im Trinkwasser
schädlich?
7sf Kafk im Trinkwasser sckäci-

k'ck? Törc/erf er nic/if eker die

Arferioskierose, ais den Kno-
cken aa/zuBaaen?

Leider ist die Sache etwas

komplizierter, als von Ihnen
angedeutet. Unser Kalkbedarf
für den Knochenaufbau wird
nur zu einem kleinen Teil
durch das Trinkwasser ge-
deckt. Viel wichtiger ist die

tägliche Zufuhr durch eine
geeignete Ernährung (siehe
Zeitlupe 1-2/96, Seite 44). Ein
Überschuss an Kalk (Kalzium)
wird durch unsere Nieren
wieder ausgeschieden. Zur
Einlagerung von Kalk in den

Arterien und damit zur Arte-
riosklerose kommt es erst
nach einer langdauernden
Schädigung der Gefässwand
durch zum Beispiel hohen
Blutdruck, erhöhte Blutfette
oder Zigarettenrauchen. Der
Genuss von Trinkwasser ist
also sicher unbedenklich für
unsere Blutgefässe und bei
der guten Qualität unserer
Trinkwasserversorgung in der
Schweiz sogar zu empfehlen.

Bronchialkatarrh
7c/x icicfe an einem iiarfaäcki^e«
ßronckiafkafarrk unci kake im-
mer einen trockenen Mund. Was

kann ick dagegen fun?

Das Allerwichtigste ist, dass

Sie jeden Tag genügend trin-
ken, das heisst D/2 bis 2 Liter
Tee, Kaffee, Fruchtsaft oder
Mineralwasser. Dadurch wird
der Schleim in den Bronchien
flüssiger und ihre Mund-
Schleimhaut weniger trok-
ken. Um den Schleim zu lö-
sen, nehmen Sie täglich eine
Tasse heisse Milch und Em-

serwasser zu gleichen Teilen.
Hilfreich ist oftmals auch
Drosinula Bronchialsirup
von Dr. Vogel. Sie erhalten
ihn ohne Rezept in der Dro-
gerie oder Apotheke. Ich hof-
fe, dass Ihnen diese Ratschlä-

ge Erleichterung bringen.

Dr. meef. Teter Kok/erWIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

Mit 2 El.-Motoren ab Fr. 14500.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 077 - 96 05 28

gross Mit und ohne Verdeck klein
Occassionen sind auch lieferbar

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

HEIMELIG» Pflegebetten
8274 Tägerwilen
Telefon 072/669 2517

Manchmal vermieten wir
fast GRATIS

• verstellbare Pflegebetten
• Rollstühle mit sämtlichem Zubehör
• Transport- und Ruhesessel
• weitere Hilfsmittel auf Anfrage

denn wir sind darauf spezialisiert
abzuklären, ob die AHV/IV/EL oder
Ihre Krankenkasse die Mietkosten
für Ihr Pflegebett übernimmt.
Diese Dienstleistung ist für Sie
unverbindlich und kostenlos.

Transport-/
Ruhesessel
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